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Freiburg, den 08.07.2011
Liebe Eltern,
wie Euch sicherlich bereits bekannt ist, gibt es seit dem 01.04.2011

das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung für Kinder und Jugendliche (rückwirkende Antragstellung ab dem 01.01.2011 möglich). 
Leistungen erhalten können Eltern für ihre Kinder, wenn sie Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II), dem SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung), Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.
Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst insbesondere folgende Leistungen:

· Eintägige und mehrtägige Ausflüge der Kindertageseinrichtungen (z.B.Kinderreise) 
Im Rahmen von eintägigen Ausflügen der Kindertageseinrichtungen oder auch der Kinderreise werden die tatsächlich entstehenden Kosten übernommen, jedoch kein Taschengeld. Die Kita stellt Euch dafür eine Rechnung aus, aus der detailliert die Kosten aufgelistet werden müssen.
· Mittagessen in der Kita

Für das Mittagessen werden die Kosten auf Antrag übernommen, lediglich einen Eigenanteil in Höhe von 1 Euro pro Tag und Essen müsst ihr selbst tragen.

Die Kostenübernahme für das Mittagessen habt ihr bisher beim Jugendamt mit der Beitragsübernahme beantragt. Ab sofort kann, bzw. muss der Antrag beim jeweiligen Sozialleistungsträger erfolgen, von dem Ihr auch Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Grundsicherung, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhaltet. 
Ihr erhaltet dann bei Bewilligung der Leistung Gutscheine und bringt oder schickt diese ins Büro an die o.g. Adresse, wir müssen mit der Stadt abrechnen, denn sonst bekommt Ihr kein Geld. 
· Teilnahme an Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten
Damit Kinder aus Familien mit geringem Einkommen an Vereinsangeboten,

Musikunterricht, Freizeiten oder Ähnlichem teilnehmen können, erhalten die

Familien Gutscheine in Höhe von 10 Euro pro Monat und Kind zur Begleichung

von Gebühren und Beiträgen für o.g. Angebote.
Dies bedeutet, dass nicht nur Regelleistung und Kosten der Unterkunft, sondern auch etwaige Bildungs- und Teilhabeleistungen vom Jobcenter bewilligt werden.

Entsprechend erhalten Familien, die Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) beziehen, ihre Bildungs- und Teilhabeleistungen beim Sozialamt (Amt für Soziales und Senioren), Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsberechtigte dann bei der Wohngeldstelle (beim Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen.)

Familien, die bislang auf Grund ihres geringen Einkommens am 1-Euro-

Mittagessen teilgenommen haben und 36 € erhalten haben, können dies auch weiterhin beim Jugendamt (Amt für Kinder, Jugend und Familie) mit dem Antrag auf Übernahme des Elternbeitrags beantragen.
Freundliche Grüße

Herbert Hillebrand (Verwaltung)
